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Marktgemeinde WARTH 
Marktplatz 3, 2831 Warth  Tel:02629/2245, Fax:02629/2245-6 

E-Mail:gemeinde@warth-noe.gv.at Homepage: www.warth-noe.gv.at 
  UID:ATU16276508 
  DVR:0431052 

 

 
Lfd.Nr. 04/2016 

V E R H A N D L U N G S S C H R I F T  
über die Sitzung des 

 GE M E I N D E R AT E S   

am Donnerstag, dem 8.September 2016 
imGemeinderatssitzungssaalderMarktgemeinde Warth 

 

 
 

Beginn: 19:06 Uhr  Die Einladung erfolgte am 31. August 2016 
Ende:  20:16 Uhr  durch E-Mail bzw. durch RSb 
 

Anwesend waren: 

 

01 
03 
05 

GR Baumgartner Gerald 
GR Grill Ing. MSc Martin 
GR Gullner Josef 

02 
04 
06 

GR FriesenbichlerGerhard 
Vizebgm.Grill Michael 
GGR Hanke Gerald 

07 GR Hofer Hermann 08 E&UGR Kerschbaumer Josef 
09 
11 
13 
15 

GGR Liebentritt Peter 
GR Maier Peter 
GR Reisenbauer Markus 
JGR Stangl Ing. DI (FH) Peter, MSc. 

10 
12 
14 
16 

GR Motsch Markus 
GGR Ostermann Karl 
BGGR Stangl Karin 
Bgmin Michaela Walla 

17 GR Wenzl Johanna   

entschuldigt:  
01 GR Ben Hedhili Victoria 

 
02 GR Scherz Josef 

 

Nicht entschuldigt: - 
01    

 
Schriftführer: AL Angelika Horvath 
Vorsitzende: Bürgermeisterin Michaela Walla 
 

Die Sitzung war öffentlich. 
Die Sitzung war beschlussfähig. 

 

 
Die Bürgermeisterin begrüßt die Mandatare und verweist auf zeitgerechte Zustellung der 
Tagesordnung. Sie entschuldigt GR Ben Hedhili Victoria und GR Scherz Josef. 
 
 
 

tel:02629/2245
mailto:gemeinde@warth-noe.gv.at
http://www.warth-noe.gv.at/
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Zugestellte T A G E S O R D N U N G 
  

TOP 01 
 

TOP 02 
 

TOP 03 
TOP 04 
TOP 05 

Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift 
der öffentlichen Sitzung vom 13. Juni 2016  
Flächenwidmungsplan - Änderungen nach Gutachten der 
Sachverständigen des Landes NÖ 
Asphaltierung Quellengasse und Bergweg – Vergabe 
Modalität E-Carsharing 
Bericht Energie- und Umweltgemeinderat 

  
 

 

Es sind bei Sitzungsbeginn 17 Gemeinderäte stimmberechtigt 
 

 

DA 01) FPÖ - Gesetzwidrige Kostenbelastung der NÖ Gemeinden aus der 
Mindestsicherung für Asylanten 
 
Abstimmungsergebnis: 
für:  FPÖ 
dagegen: Grüne, SPÖ, Bgm. Walla, GR Grill, JGR Stangl P., BGR Stangl K., GR 

Maier, GR Motsch, GR Gullner, GR Wenzl, GGR Ostermann, Vizebgm. 
Grill 

enthalten: GGR Liebentritt, GR Baumgartner 
 
Der DA 01 wird somit nicht als Tagesordnungspunkt aufgenommen. 
 
  
TOP 01) Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der 
öffentlichen Sitzung vom 13. Juni 2016 
 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das öffentliche Sitzungsprotokoll vom 13. Juni 
2016 keine schriftlichen Einwände erhoben wurden. Das Sitzungsprotokoll gilt daher als 
genehmigt. 
 
 
TOP 02) Flächenwidmungsplan - Änderungen nach Gutachten der 
Sachverständigen des Landes NÖ 
 
Sachverhalt:  
Aufgrund der Stellungnahme der verantwortlichen Personen der RU 2, DI Rammler und 
Dr. Haiderer, werden zwei Gebäude im Grünland nicht als erhaltenswertes Gebäude 
umgewidmet. Die Grundstücksbesitzer sind informiert. Es erfolgt eine Zurückstellung 
der beiden GEB Widmungen 31 und 32. Ein Beschluss zu einem späteren Zeitpunkt 
kann dann in Absprache mit der Wildbachverbauung erfolgen. Die unten angeführte 
Verordnung soll vom Gemeinderat beschlossen werden. 
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Der Gemeinderat der Marktgemeinde  WARTH  beschließt nach Erörterung der eingelangten 
Stellungnahmen folgende 

 

VERORDNUNG 
(Ergänzungsbeschluss vom 13. Juni 2016) 

 
§ 1 Der Gemeinderat der Marktgemeinde Warth beschließt in seiner Sitzung vom 8. September 2016 

die Aufhebung der Verordnung zur 4. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes (mit 
Planzahl Pz.:7409-09/13, beschlossen am 13. Juni 2016) sowie den Neubeschluss mit Planzahl 
7409-08/16 gemäß NÖ ROG 2014, wobei die Umwidmung der erhaltenswerten Gebäude im 
Grünland mit den Nummern 31 und 32 (KG Kirchau) nicht beschlossen werden. Die übrigen 
Änderungspunkte gemäß Beschluss vom 13. Juni 2016 bleiben unverändert. 
 
Die Änderungen des Flächenwidmungsplanes werden als Neudarstellung ausgeführt und 
entsprechend der zugehörigen Plandarstellung, verfasst vom Ingenieurbüro DI Thomas Hackl, mit 
PZ.: 7409-08/16 beschlossen. 

 
§ 2     Die Plandarstellung, die mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, 

liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
 

§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach ihrer 
darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 
folgenden Tag in Kraft. 

 
Warth, am 08.09.2016 
 

Die Bürgermeisterin 
Michaela Walla 

 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Änderungen des Flächenwidmungsplanes in der 
vorliegenden Form beschließen. 
 
Zurückstellung der beiden GEB Widmungen 31 und 32 (Eigentümer: Michael Spies, 
Kirchauerstraße 19, 2831 Kirchau) 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

Abstimmung: 
dafür:  einstimmig 
dagegen: -------- 
enthalten: -------- 
 
 
TOP 03) Asphaltierung Quellengasse und Bergweg – Vergabe 
 
Sachverhalt:  
Die Bürgermeisterin berichtet, dass für die Straßensanierung der Quellengasse in 
Petersbaumgarten und des Bergweges in Warth eine entsprechende Ausschreibung 
erfolgte und es sind dazu entsprechende Anbote eingelangt. 
 
Aufstellung der Kosten anhand der Anbote, die nach Öffnung geprüft und entsprechend 
gereiht worden sind. 
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Firma Quellengasse - 3 % Skto 

Strabag AG € 138.562,14 € 134.405,28 

Bauuntern. Granit GmbH € 140.708,45  

Teerag-Asdag AG € 141.445,08  

SwietelskyBaumgbH € 145.552,60  

Lang.U.MenhoferBaugmbH € 146.804,28  
 

Firma Bergweg - 3% Skto 

Strabag AG € 29.690,64 € 28.799,92 

Granit GmbH € 30.143,36  

Lang und Menhofer € 31.783,20  

Teerag-Asdag AG ALL Bau € 32.962,24  

SwietelskyBaumgbH € 33.142,44  
 
 

Das Anbot der Fa. Strabag AG (€ 163.205,20) hat sich als das wirtschaftlich günstigste 
ergeben. Es wird daher die Vergabe an diese Firma dem Gemeinderat vorgeschlagen. 
 

VA-Stelle: 5/6122-6110  VA-Betrag: € 211.500,00  frei:€ 178.990,22 
 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
„Der Gemeinderat möge die Vergabe der Straßensanierung an die Fa. Strabag AG in 
der Höhe von € 163.205,20 beschließen.“ 
 

Beschluss: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

Abstimmung: 
dafür:  einstimmig 
dagegen: -------- 
enthalten: -------- 
 
 

TOP 04) Modalität E-Carsharing 
 

Sachverhalt:  
Nachdem es eine Sitzung mit dem KEM Manager Mag. Rainer Leitner und den 
teilnehmenden sieben Gemeinden gegeben hat, wurden Entwürfe für Vereinbarungen 
ausgesandt. Diese sollen in der Gemeinderatssitzung besprochen und anschließend 
genehmigt werden. Ebenso sollen am heutigen Tag die Grundgebühren festgelegt 
werden. 
Nach dem Mobilitätstag am 03. September sind bereits Interessenten, die eine 
unverbindliche Anmeldung ausgefüllt haben, bekannt.  
Es gibt rund 10 Personen, inkludiert sind die Werbepartner Dalli Group WIN Warth und 
Raiffeisenbank sowie die Gemeinde, die sich für das E-Carsharing interessieren. 
Kosten: angedacht ist ein Jahresbeitrag in der Höhe von € 150,00 und für jeden 
weiteren Nutzer (aus dem Familienkreis, gemeldet am Familienwohnsitz) weitere  
€ 30,00. Jeder Nutzer erhält eine Zugangskarte (Chip) um ins IBIOLA System 
einsteigen zu können. Diese kostet voraussichtlich € 5,00 Einsatz. 
Die gebuchte Stunde wird mit € 1,00 verrechnet werden. 
Schulungen für das Buchungssystem IBIOLA und auch für das Fahrzeug selbst wird es 
entsprechend geben. 
 

Wichtig ist, dass eine Person, die zuständig für etwaige Reparaturfahrten, das Reinigen 
des Fahrzeuges und andere Tätigkeiten, gefunden wird.  
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Hier kommt seitens der Bürgermeisterin der Vorschlag, dass die Jahresgebühr 
übernommen wird. 
 

Als Anfangsbonus soll die quartalsmäßige Jahresgebühr für 2016 noch nicht verrechnet 
werden. 
 

Nach Besprechung im GR werden folgende Gebühren vorgeschlagen: 
Grundgebühr:€ 150,00 vom 01.01. bis 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres; € 75,00 
vom 01.07. bis 31.12. 
€ 30,00 für jedes weitere im gemeinsamen Haushalt gemeldete Familienmitglied 
Pro gebuchte Stunde: € 1,00 
Chipkarte: € 5,00 (Einsatz) 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
„Der Gemeinderat möge die vorgeschlagenen Grundgebühren beschließen.“ 
 

Beschluss: 
Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
 

Abstimmung: 
dafür:  ÖVP, SPÖ, Grüne 
dagegen: -------- 
enthalten: FPÖ 
 
 

TOP 05) Bericht Energie- und Umweltgemeinderat 
 

Bericht siehe Anhang 
 
 

Die Bürgermeisterin schließt die Gemeinderatssitzung um 20:16 Uhr. 
 
 
Das Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am  ...................................... 
 

genehmigt*) – abgeändert*) – nicht genehmigt*) 

 
 
........................................        ......................................... 
  Bürgermeister          Schriftführer 
 
 
 
 ................................... .................................... ................................... 
 Für die ÖVP   Für die SPÖ   Für die FPÖ 
 
 
 
 ………………………. 
 Für die Grünen 
 
 
 
Im Anhang finden sich die Unterlagen bezüglich: 
DA FPÖ - Gesetzwidrige Kostenbelastung der NÖ Gemeinden aus der Mindestsicherung für Asylanten 
Bericht Energie- und Umweltgemeinderat 

 


